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214. Stück                               Ausgegeben am 09.06.2026                  Studienjahr 2025/2026 

 
 
250. Erteilung einer Vollmacht gemäß § 27 Abs. 2 iVm § 28 Universitätsgesetz an 

Leiterinnen und Leiter wissenschaftlicher Subeinheiten der Montanuniversität 
Leoben 

Der Rektor der Montanuniversität Leoben bevollmächtigt gemäß § 27 Abs. 2 iVm § 28 
Universitätsgesetz 2002, BGBl I 2002/120, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl I 
2025/68, in Verbindung mit der Richtline des Rektorats der Montanuniversität Leoben für die 
Ausübung von Bevollmächtigungen gemäß § 27 Abs. 1 UG und für die Vergabe und die 
Ausübung von Bevollmächtigungen gemäß § 27 Abs. 2 und § 28 UG im Rahmen von 
Drittmittelprojekten sowie zur Durchführung von Projekten gemäß § 27 UG, MBl. 214. Stück 
2025/2026, Nr. 250, 

die Leiterinnen und Leiter wissenschaftlicher Subeinheiten der Montanuniversität 
Leoben 

im Rahmen der Richtline des Rektorats der Montanuniversität Leoben für die Ausübung von 
Bevollmächtigungen gemäß § 27 Abs. 1 UG und für die Vergabe und die Ausübung von 
Bevollmächtigungen gemäß § 27 Abs. 2 und § 28 UG im Rahmen von Drittmittelprojekten 
sowie zur Durchführung von Projekten gemäß § 27 UG, MBl. 214. Stück 2025/2026, Nr. 250,  

1. Mittel für die Durchführung wissenschaftlicher Arbeiten sowie für Untersuchungen 
und Befundungen im Auftrag Dritter einzuwerben und damit im Zusammenhang 
stehende Verträge abzuschließen, soweit sie der wissenschaftlichen Forschung 
dienen, 

2. zum Abschluss der für die Vertragserfüllung von Projekten gemäß § 27 Abs. 1 UG 
erforderlichen Rechtsgeschäfte und  

3. zur Verfügung über die Geldmittel im Rahmen der Einnahmen aus diesen Verträgen. 

Die Vollmacht ist an die oben genannte Leitungsfunktion gebunden. Sie erlischt ohne 
Widerruf, sobald der oder die Bevollmächtigte diese nicht mehr inne hat. 

Der Rektor kann die Vollmacht jederzeit widerrufen. Der Widerruf der Vollmacht ist im 
Mitteilungsblatt der Montanuniversität Leoben zu veröffentlichen. 

Die Vollmacht ist nicht übertragbar. 

Der Rektor: 

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.mont. Dr.-Ing. E.h. Dr.h.c. Peter Moser 
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